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SONDERBAUVORSCHRIFTEN 

zum 

Ueberbauungs- und Gestaltungs plan Unter-Blapbach, Trubschachen 

Plan Nr, 891 vom 7. Februar 1975 

Art 1 Wi~kungsbereich 

1. Der Ueberbauungsp~an gilt f • r das im Plan Nr. 891/2 

durch eine punktierte Umrandung gekennzeichnete Ge

biet. 

2. Der Gestaltungsplan gilt f • r das im Plan Nr. 891/2 

gestrichelt umrandete Gebiet, welches die Parzelle 

575 und teilweise die Parzelle 110 umfasst. 

3. Die Sonderbauvorschriften finden sowohl auf den Pe

rimeter des Ueberbauungs- als auch des Gestaltungs

planes Anwendung. 

Art 2 Stellung zur Bauordnung 

Soweit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestim

men, gelten das kantonale Dekret Ober das Normalbaureg

lement. Nach dem Inkrafttreten des neuen Baureglementes 

der Gemeinde gilt dieses anstelle des Normalbauregle

mentes als erg~nzendes Recht. 
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Art 3 · Nutzung 

3.1 Das vom Ueberbauungsplan erfasste Gebiet ist eine 

Wohnzone. Ausser den Wohnbauten und den erforder

lichen 6ffentlichen Einrichtungen sind baulich und 

betrieblich nicht störende Kleingewerbe gestattet. 

Die in Art. 87 Abs. 2 lit a BauV festgelegten Lärm

grenzwerte dOrfen nicht Oberschritten werden. 

3.2 Das ganze Gebiet ist in die Sektoren A.B~C.D unter

teilt. 

a) Sektor A ist eine Fläche fOr dreigeschossige 

Wohnbauten ohne Dachausbau 

b) Die Sektoren Bund C sind Flächen fOr zweige

schossige Wohnbauten ohne Dachausbau 

c) Sektor D ist eine Fläche fOr eingeschossige 

Wohnbauten, in der ein Dachausbau Ober der gan

zen Grundrissfläche zulässig ist. 

3.3 Längs der Ilfis wird ein Landstreifen von 12 m Brei

te alp Schutzgebiet im Sinne von Art. 29 BauG ausge

schieden. Bauliche Vorkehrungen im Schutzgebiet sind 

untersagt; davon ausgenommen sind der Ausbau und der 

Unterhalt des öffentlichen Fussweges, das Schaffen 

der im Gestaltungsplan eingetragenen Sitzgelegenheit, 

notwendige Geländeanpassungen und ev. erforderliche 

Uferverbauungen. Die bestehende . Bepflanzung (Bäume, 

Sträucher) ist zu schonen und zu unterhalten. Die 

im Gestaltungsplan vorgesehenen zusätzlichen Baum

gruppen sind anzupflanzen. 

3.4 Im Wirkungsbereich des Gestaltungsplanes sind zu er

stellen: 

JI' Sektor A: 5 dreigeschossige Mehrfamilienhäuser 

zu je 6 Wohnungen. Das Gebäude A1 ist 

schon gebaut. 

1 unterirdische Einstellhalle mit 20 
Parkplätzen 

. / . 
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Sektor C: 

Sektor D: 

3 Reihenhäuser mit •berdeckter Garage 

f • r 3 PW 

9 Einfamilienhäuser 

Art 4 Ueberbauungs- und Gestaltungsplan 

4.1 Der Ueberbauungs- und Gestaltungsplan regelt ver 

bindlich: 

Bauweise 

Gruppierung und teilweise Festlegung der äusseren 
Gebäudeabmessungen in Ergänzung zu Art. 13 . 

Aufsch•ttungsgebiet 
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Firstrichtung , 

Bau- und Strassenlinien 

interne Zufahrten, Fusswege, Parkflächen, Spiel 
plätze 

Sitzplatz an der Ilfis 

Baumgruppen 

Schutzgebiet entlang der Ilfis 

4,2 Bauweise: 

Grundsätzlich gilt die offene Bauweise, d.h. die 

Ueberbauung mit Einzelhäusern. 

Ausnahmen: 

Das Gebäude A3 im Sektor A besteht aus zwei vertikal 

und horizontal gestaffelt angeordneten Einzelhäusern. 

Im Sektor C ist ein Reihenhaus mit 3 Einheiten vor

gesehen. 

4.3 Gruppierung und teilweise Festlegung der äusseren 

Gebäudeabmessungen in Ergänzung zu Art. 13 

,, Sämtliche im Plan 891/2 dargestellten Gestaltungs

baulinien und r •ckwärtigen Baulinien sind parallel 
., 

zur x-Achse bzw. y-Achse des Vermassungssystems . 

Sektor A: Die Lage und die Umrisse der Gebäude 

. /. 



sind durch die im Plan 891/2 darge

stellten Gestaltungsbaulinien und 

durch die rückwärtigen Baulinien ge

geben. 

Durch die Gestaltungsbaulinien wird 

bei jedem Gebäude der Verlauf von 

zwei Fassaden bestimmt. Durch die 

rückwärtigen Baulinien wird zudem die 

maximale Grösse des Gebäudegrund

risses festgelegt. 

Das Gebäude A3 ist auch in vertikaler 

Richtung um 0,5 - 0,7 m zu versetzen. 

Zwischen den Gebäuden A2 und A3 sind 

die äusseren Abmessungen der Einstell-

.halle E mit zwei Garagebaulinien fi

xiert. 

Sektoren C,D: Mittels Gestaltungsbaulinien werden 

eine oder zwei Gebäudefluchten festge

legt. Entlang der Gestaltungsbaulinie 

ist eine Fassadenrückstaffelung von 

höchstens 1,2 m zulässig. Die Dachkon

struktion muss in die Rückstaffelung 

einbezogen werden. Andernfalls ist die 

Stirnfassade bis auf die Gestaltungs

baulinie hinauszuziehen (vgl. Angang). 

Mindestens 1/3 der Gebäudelänge muss 

auf der Gestaltungsbaulinie liegen. 

Balkone dürfen 0,5 m, Vordädher über 

Eingängen höchstens 1,2 m über die Ge

staltungsbaulinie hinausragen. 

Einspringende Balkone sind möglich, wo

bei Eckbalkone seitlich abzuschliessen 

sind. 

./. 
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Die Lage und die äusseren Abmessungen 

der überdeckten Garage im Sektor C 

sind mit einer Garagebaulinie fixiert. 

Die maximalen Gebäudeabmessung~n er- , 

g~ben sich mittels der rückwärtigen 

Baulinien und der in Art. 13 festge

legten baupoliz eilichen Masse. 

4.4 Aufschüttungsgebiet: 

Die im Plan 891/2 mit einem Rasterband umfassten Ge

bi~te sind gemäss dem im Anhang z u den Sonderbauvor 

schriften beigefügten Querprofilplan im Mittel ca. 

70 cm aufzuschütten. 

4.5 Gebäudehöhe: 

Die zulässige Gebäudehöhe (vgl. Art. 13) wird in den 

Fassadenmitten gemessen, und zwar vom gewachs~nen 

Boden bis zur Schnittlinie Fassadenflucht mit Ober

kante des Dachsparrens. Giebelfelder und Abgrabun

gen für Hauseingang und einzelne Garagen werden nicht 

angerechnet. 

4.6 Firstrichtung: 

Die im Gestaltungsplan angegebenen Firstrichtungen 

sind verbindlich. 

Art 5 Ausnützungsziffer 

Die zulässigen Ausnützungszif~ern sind im Art. 13 festge

legt. Bei der Ermittlung der anrec henbaren Landfläche dür

fen die als Bepflanzungsfläche, als Spielplätze und als 

Schutzgebiet bezeichneten Parzellenteile mitberücksichtigt 

werden. 

Für den Begriff der Ausnützungsziffer gilt Art. 151 der 

kant. Bauverordnung. 
. /. 
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Art 6 Architektonische Gestaltung 

JI' 

6.1 Es d•rfen keine glänzenden, durchrostenden oder 

sonstwie auffällige und unnat •rliche Mate~ialien 

verwendet werden. Di e Fassaden sind sauber zu glie

dern. Die Fassadenf~rben sind in erd - und holzfar

benen T6nen zu ha lten. Die Farbgebung und die Ge

staltung der Bauten unterst e hen einer sorgfältigen 

ästhetischen Beurteilung durch die Baubeh6rden . 

6.2 Anbauten: 

6.21 Anbaut en sind nur gestattet , wenn sie sic h harmo

nisch direkt an das bestehende Gebäud e anf•gen 

lassen. Damit die bauliche Einheit nicht gest6rt 

wird, sind solche Bauten unter dem verlängerten 

Dach des Hauptgebäudes anzuordnen. 

6.22 Die im Plan 891/2 f estge legten Baulinien gelten 

auch f •r An- und Nebenbauten. 

6.23 Die im Art. 13 festgelegten baupolizeilichen Masse 

sind ebenfalls f •r Anbauten einzuhalten. 

6.3 Dachgestaltung: 

6.31 Die Dächer m•ssen mit dunkelbraunem Asbestzement

schiefer eingedeckt werden. 

6.32 Es sind nur Giebeldächer gestattet 

a) symmetrisches Dach W1, W2 

minimaler Dachneigungswinkel 22° 
maximaler Dachneigungswinkel 35° 

W3 

b) asymmetri sc hes Dach: Fallinien der Dachflächen 

versc hieden lang, Dachneigungswinkel auf beiden 

Dachse iten gleich 

mi~imaler Dachneigungswinkel 
maximaler Dachneigungswinkel 

Das asymmetrische Dach ist nur in den Zonen W1 

und W2 gestattet. 

./. 
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6.33 Ortgang und Traufe sind kräftig auszubilden. 

6.4 Dachaufbauten: 

Dachaufbauten sind nicht gestattet. 

Im Sektor D sind liegende Dachfenster bis zu 

einer Lichtfläche von 1,5 m2 zulässig. Die ge

samte Lichtfläche darf pro Dachseite 3 % der 

ganzen effektiven Dachfläche nicht Obersteigen. 

Die zulässige Verteilung der Dachfenster ist 

im Anhang geregelt. 

Art 7 Etappierung der Ueberbauung 

Bei der Erstellung der im Gestaltungsplan festgelegten 

Gebäude und Gebäudegruppen ist innerhalb der Sektoren 

A,C,0 die folgende Etappierung zu ber•cksichtigen: 

Sektor A: 1. Etappe: Gebäude A2, A3 

Autoeinstellhalle E, Kinderspiel

platz Rund Sitzplatz~ 

2. Etappe: Gebäude A4, AS und Kinderspiel

platz K, wobei A4 vor oder gleich

zeitig mit AS gebaut werden muss. 

Mit der 2. Etappe darf erst begon

nen werden, wenn die 1. Etappe im 

Bau oder bereits fertig erstellt 

ist. 

Sektor C: Die ganze Gebäudegruppe muss gleichzeitig ge

baut werden. Der Baubeginn ist von den Ubrigen 

Sektoren unabhängig. 

Se ktor 0: 1. Etappe: Gebäude innerhalb der Flächen 01 

,;,, und 02 

2. Etappe: Gebäude innerhalb der Flächen 03 

bzw. 04, sobald die Flächen 01 bzw. 

02 zu 70 % Uberbaut sind. 

./ .-
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Art B Garagen, Autoabste llplätze 

8.1 Di e Garage n sind direkt in die Gebäude e inz ube

ziehen. 

8. 2 Die unterirdi sc he Einste llha ll e im Sektor Aist 

mit min . . 0,4 m Humu s zu überd ec ken. Di e dadurch 

entstehenden B6schungen dürfen e in Neigungsver

hältnis von 1:3 nicht übersteigen. 

8.3 Für die Bestimmung des Parkflächenbedarfs gilt 

die kant. Bauverordnung Art. 37 und 38. 

Art 9 Umge bungsgestaltung 

9.1 Bei sämtlichen Bauvorhaben im Ueberbauungsplan

gebiet ist mit der Baueingabe ein Umgebung sge

staltcngsplan einzureichen. Die im Ueberbauungs

und Gestaltungsplan Nr. 891/2 festgelegten Baum

gruppen sind verbindlich und müssen in die Umge

bungsgestaltung einbezogen werd e n. Sii sind gleich

zeitig mit der Erstellung der entsprechenden Ge

bäude anzupflanzen. Im Sektor D sind pro Wohnhaus 

einige in die Gegend passende Hochstämme zu pflan

zen. Deren Standorte sind vorgängig im verlangten 

Plane einz utragen (vgl. Art. 79 ff EG z. ZGB in 

der Fassung von Art. 118 BauG). 

9.2 Die ausgeschieden en Spiel- und Bepflanzungsflächen 

sind sorgfältig zu erstellen und dauernd zu unter

halten. Sie dürfen nicht verkleinert werden (vgl. 

auch Art 7). 

9.3 Geländeanpas s ungen sind auf ein Minimum z u beschrän

ken und mit natürlichen B6schungen vorz unehmen. 

(B6schungsverhältnis max. 2:3). Abtreppungen mittels 

Natursteinen oder Waschbetonma uern sind gestattet, 

./. 
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falls die Mauerhöhe h nicht über 60 cm und der 

Mauerabstand a ni6ht unter 2 m sind. Kurze in die 

Architektur des Gebäudes einbezogene Mauern sind 

zulässig. 

9.4 Im Sektor A sind keine Einfriedigungen gestattet. 

In den Sektoren B. C, und D sind sie in der Regel 
Abweichun.E_,en 

wegzulassen. -____ sind möglich, müssen aber 

von den Baubehörden geprüft werden. In diesem 

Falle kommt als Einfriedigung nur eine leichte Ab

schrankung (max. Höhe 80 cm) verbunden mit einzel

nen Büschen in Frage. 

Art 10 Kinderspielplätze 

Die im Ueberbauungs- und Gestaltungsplan festgelegten 

Kinderspielplätze entsprechen den Bestimmungen der Art. 

41 uhd 42 der Bauverordnung. Es handelt sich um einen 

Kleinkinderspielplatz Kund um einen Robinsonspielplatz 

R (Sektor A). Die definitive Gestaltung der Kinder

spielplätze ist im Umgebungsgestaltungsplan festzuhalten. 

Art 11 Sitzplatz an der Ilfis 

Die Erstellung des im Plan 891/2 bezeichneten Sitzplatzes 

S ist Sache der Gemeinde. Das hiezu erforderliche Land 

wird vom Grundeigentümer unentgeltlich zur Verfügung ge

stellt. 

Art 12 ' Erschliessung 

12.1 Basiserschliessung: 

Die Erstellung der Basiserschliessung ist Sache der Ge

meinde. Diejenigen Grundeigentümer, die aus der Basis-

./. 
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erschliessung e ine n Nut zen ziehen, haben die im Er

schliessungsvertrag mit der Einwohnergemeindeverein

bart en Kostenanteile z u übernehmen. 

12 ,2 Detailerschlies s ung : 

Die Erstellung der Detailerschliessung (Hau sanschlü sse 

im Sinne von Art. 78 BauG) ist Sac he der beteiligt e n 

Gr undeigentümer, d.h. derjenigen Grundeig entbmer, die 

über die Detail e r sc hlie ssung an die Ba s iserschlies s ung 

angeschlossen werd en. 

12 .3 Fussweg e 

Der Ausbau und Unterhalt des öffentlichen Fussweges 

entlang der Ilfis i st Sac he der Gemeinde. 

Die internen Fusswege sind von den Grundeigentümern 

vor Baubezug in eigenen Kosten z u erstell e n. 

12.4 Entwässerung: 

Im Gebiet des Ueberbauungs- und Gestaltungsplanes sind 

die Dach-, Strassen- und Vorplatzwasser (Sauberwasser) 

getrennt der Ilfis zuzuführen. Einzelne Flächen, für 

die die getrennte Ableitung einen unverhältnismässig 

grossen Aufwand verursachen würde, dürfen an die be

stehende Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden. 

Es ist Sache der Baubehörden, in solchen Fällen zu ent

scheiden. 

Art 13 Baupolizeiliche Masse 

Für die 'Sektoren A,B,C,D gelten die folgend en baupoli

zeilic hen Masse: 

./. 
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Sektor A B C D 

kleiner Grenzabstand kGA 6 m 5 m 5 m 5 m 

grosser Grenzabstand gGA 12 m 10 m 10 m ,10 rn 

Gebäudehöhe GH 10 m 7 m 7 m 6.50 m 

Geschosszahl G?. * 3 2 2 1 

Gebäudelänge GL ** 18 m 15 m 

Ausnützungsziffer AZ ** 0,3 

* (vgl, Art. 3.2)

**(vgl. Art. 4,3) 

Art 14 :Inkrafttreten 

Die Sonderbauvorschriften treten mit der Genehmigung 

durch die kant. Baudirektion in Kraft (Art. 45 BauG). 

Art 15 Revision der Sonderbauvorschriften 

Mit 

Der 

Der 

Für die geringfügige Aenderung der Sonderbauvorschrif

ten kommt das in Art. 135 der kantonalen Bauverordnung 

vorgesehene Verfahren zur Anwendung. Die Zweckmässig

keitsprüfung durch die kant. Behörden gemäss Art. 44 

des Baugesetzes bleibt vorbehalten. 

Für die Erteilung einzelner Ausnahmen ist Art. 46 ff 

BauG anwendbar. 

diesen Sonderbauvorschriften erklären sich einverstanden: 

,, 

Grundeigentümer der Parz. Nr. 57 5 

Grundeigentümer der Parz. Nr. 110 
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ANHANG 

Graphische Darstellung zu Art. 4.3 

Sektoren C, D: Rückstaffelung der Fassade entlang Gestaltungsbaulinien 

Dach ist in Rückstaffelung nicht einbezogen 1 

Ge b~ud elänge GL 

Dach 

Gestaltungsbaulinie ,--------
1 
1 

__ _J - ~r Zulässi9,e Rückstaffelung 

R Max . 120 m 

Stirnfassade ist hinauszuziehen 

Dach wird in Rückstaffelung einbezogen 

1'-- Gebäudelänge 

r ·1_ ,,1 
Dach 

GL 

2 
Max . 3 GL 

Gestaltungs bau I inie ,--------
' 1 

_________ _ __ _J 

f} (/ 
({ \:: 

Zulässige Rückstaffelung 

R Max . 1. 20 m 
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Graphische Darstellung 

First 

Traufe 

Fen s tersturz 

Fensterbank 

w 

zu 

"' r 

,,, 
C 

E 
0 
0 
M u.. 
x ,,, 
E 

0 
CO 

F läche, wo Dachfen s ter angeordnet 
werden können. 

Art . 6.4 

Ra ndabstand 

Fenster abstand 

Lichtfläche pro Fenster 

Fensterabmessungen 

( h g rösser oder gleich b ) 

Die Fensterstürze oder die Fensterbänke müssen die 

gleichen Höhenkoten aufweisen. 

a = min . 2 .0 m 

z = min . 1.2 m 

FL = max . 1. 5 m 2 

h = max . 1.5 m 

h „ b 
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